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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrich-
tung für die Sammlung und vorübergehende Aufbewah-
rung von Gefahrgut darstellenden oder enthaltenden
Rest- und Abfallstoffen oder verunreinigten Betriebsmit-
teln, insbesondere zur Verwendung unmittelbar an Ar-
beitsplätzen in Betrieben.
[0002] In vielen Produktions- und Verarbeitungsbe-
trieben der Industrie und des Handwerks fallen an den
einzelnen Arbeitsplätzen Gefahrgut darstellende oder
enthaltende Rest- und Abfallstoffe oder verunreinigte
Betriebsmittel an, die gesondert gesammelt und dann
entsorgt werden müssen. Diese Stoffe sind beispiels-
weise deshalb gefährlich, weil sie gesundheitsschädli-
che Dämpfe oder Gase abgeben oder leicht brennbar
oder explosiv oder ätzend oder wassergefährdend sind.
Aus der Praxis bekannt sind sowohl relativ einfache
Kunststoff-Sammelbehälter als auch spezielle Kunst-
stoffbehälter, die für Gefahrguttransporte nach der
GGVS (Gefahrgutverordnung Straße) geprüft und zu-
gelassen sind. Wesentliche Prüfpunkte sind für eine sol-
che Zulassung die Stabilität der Behälter und deren
dichte Verschließbarkeit. Vorteilhaft sind Kunststoffbe-
hälter insbesondere wegen ihres geringen Gewichts im
Verhältnis zur Nutzlast und wegen ihrer preisgünstigen
Herstellbarkeit im Vergleich zu Metallbehältern. Ande-
rerseits weisen aber diese bekannten Kunststoffbehäl-
ter den Nachteil auf, daß sie in vielen Betrieben unmit-
telbar am Arbeitsplatz nicht eingesetzt werden können.
Ein erster Grund dafür liegt darin, daß die bekannten
Kunststoffbehälter im Brandfall einem Feuer nicht lange
widerstehen können oder sogar selbst brennbar sind,
so daß insbesondere bei brennbaren oder sogar explo-
siven Stoffen innerhalb des Behälters die Brandlast und
das Gefahrenpotential noch erhöht werden. Ein zweiter
Grund für die Nichtverwendbarkeit speziell der bekann-
ten Kunststoffbehälter mit GGVS-Zulassung in Betrie-
ben liegt darin, daß diese Behälter Deckel aufweisen,
die nur mit relativ großem Aufwand anbringbar und ent-
fernbar sind, da jeweils mehrere Verschlüsse betätigt
werden müssen. Wenn solche Behälter in Betrieben ein-
gesetzt würden, käme es aller Erfahrung nach dazu,
daß die Arbeitskräfte, die den Behälter benutzen, die-
sen wegen des Zeitaufwandes ständig offen lassen wür-
den, wodurch Dämpfe oder Gase aus dem Behälter un-
behindert entweichen könnten. Aus diesen Gründen ha-
ben sowohl Feuerversicherungen wie Berufsgenossen-
schaften erhebliche Einwände gegen die Verwendung
dieser Kunststoffbehälter innerhalb von Betrieben.
[0003] Dokument DE-U-29703423 beschreibt eine
Einrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0004] Für die vorliegende Erfindung stellt sich des-
halb die Aufgabe, eine Einrichtung der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, die die genannten Nachteile
vermeidet und die eine Verwendung der bekannten
Kunststoffbehälter für die Sammlung und vorüberge-
hende Aufbewahrung von gefährlichen Rest- und Ab-

fallstoffen oder verunreinigten Betriebsmitteln in Betrie-
ben unmittelbar an Arbeitsplätzen gestattet.
[0005] Die Lösung der Aufgabe gelingt durch die Ein-
richtung nach Anspruch 1.
[0006] Mit der erfindungsgemäßen Einrichtung wer-
den vorteilhaft die zuvor beschriebenen Nachteile voll-
ständig vermieden, weil einerseits das Metall-Schutzge-
häuse einen wirksamen Brandschutz für den darin an-
geordneten Kunststoffbehälter und dessen Inhalt bietet
und weil andererseits das Schutzgehäuse aufgrund sei-
nes selbsttätig schließenden Deckels an der Eingabe-
öffnung gewährleistet, daß Dämpfe oder Gase aus den
im Kunststoffbehälter gesammelten Stoffen nicht in nen-
nenswertem Umfang in die Umgebung entweichen kön-
nen. Damit räumt die erfindungsgemäße Einrichtung
sowohl die Bedenken von seiten der Feuerversicherun-
gen als auch von seiten der Berufsgenossenschaft voll-
ständig aus. Gleichzeitig bietet das Metall-Schutzge-
häuse den Vorteil, daß es vergleichsweise einfach und
kostengünstig herstellbar ist und daß es für den Betrieb,
in dem es eingesetzt wird, keine großen Investitionen
erfordert. Gleichzeitig ist ein wesentlicher Vorteil, daß
nach dem Sammeln und vorübergehenden Aufbewah-
ren der Rest- und Abfallstoffe oder verunreinigten Be-
triebsmittel diese nicht in einen speziellen Transportbe-
hälter umgefüllt werden müssen, was immer mit Gefah-
ren und Risiken für das Personal und die Umwelt ver-
bunden ist.
[0007] Vorgesehen ist, daß das Schutzgehäuse einen
geschlossenen Boden und mindestens eine wand (11)
mit Klappe oder Tür (4) oder eine als Klappe oder Tür
ausgebildete Wand zum Einsetzen und Herausnehmen
des Kunststoffbehälters aufweist. Bei dieser Ausfüh-
rung des Schutzgehäuses ist auch nach unten hin ein
dichter Abschluß gegeben, so daß das Schutzgehäuse
unabhängig von dem Aufstellungsort verwendet werden
kann, beispielsweise auch an Aufstellungsorten mit ei-
nem Bodenbelag aus brennbaren Materialien, wie Holz
oder Kunststoff. Außerdem erlaubt diese Ausführung
der Einrichtung einen problemlosen gemeinsamen
Transport von Schutzgehäuse und darin befindlichem
Kunststoffbehälter.
[0008] Bevorzugt vorgesehen ist, daß im unteren Teil
des Schutzgehäuses ein auswechselbarer Zentrierad-
apter zur zentrierenden Aufnahme des Kunststoffbehäl-
ters angeordnet ist. Dieser Zentrieradapter sorgt zum
einen dafür, daß der Kunststoffbebälter auch vom Bo-
den des Schutzgehäuses einen ausreichenden Ab-
stand einhält, um den Brandschutz auch bei von unten
her angreifenden Flammen zu gewährleisten. Zusätz-
lich ermöglicht der auswechselbare Zentrieradapter ei-
ne einfache Anpassung an unterschiedlich geformte
und bemaßte Kunststoffbehälter, so daß das Schutzge-
häuse an sich zum Zweck der Kombination mit unter-
schiedlichen Kunststoffbehältern nicht geändert werden
muß, sondern lediglich der jeweils passende Zentrier-
adapter in das Schutzgehäuse eingesetzt zu werden
braucht. Im einfachsten Fall kann der Zentrieradapter
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die Form eines umlaufenden Sockelringes aufweisen,
in den der Boden des Kunststoffbehälters passend ein-
greift. Hierdurch wird auch sichergestellt, daß der
Kunststoffbehälter im Inneren des Schutzgehäuses
zentriert steht und von allen Wänden des Schutzgehäu-
ses einen gleichmäßigen Abstand einhält, was für eine
gute Brandsicherheit wichtig ist.
[0009] Um ein Offenbleiben der Klappe oder Tür in-
folge von Nachlässigkeit des Bedienungspersonals
auszuschließen, ist die Klappe oder Tür selbsttätig
schließend und optional abschließbar ausgebildet. In ih-
rer Ausführung mit abschließbarer Tür kann die Einrich-
tung auch an öffentlichen Plätzen, z.B. als Sammelsta-
tion für Altbatterien oder Altmedikamente, aufgestellt
werden.
[0010] Zur Erzielung des oben erwähnten selbsttäti-
gen Schliessens des Deckels ist dieser vorzugsweise
als Schwingdeckel ausgeführt.
[0011] Bevorzugt wird vorgeschlagen, daß die Einga-
beöffnung in der Oberseite des Schutzgehäuses vorge-
sehen ist, daß die Eingabeöffnung mit einem nach unten
hin zusammenlaufenden Kragen versehen ist und daß
der Deckel in seiner Schließstellung an der Unterkante
des Kragens anliegt. Die Anordnung der Eingabeöff-
nung in der Oberseite des Schutzgehäuses erlaubt eine
einfache Eingabe von Rest- und Abfallstoffen oder ver-
unreinigten Betriebsmitteln gleichgut von allen Seiten
des Schutzgehäuses. Der um die Eingabeöffnung her-
um vorgesehene, nach unten hin zusammenlaufende
Kragen sorgt dafür, daß die eingegebenen Stoffe zuver-
lässig in den Kunststoffbehälter fallen und nicht neben
diesen gelangen. Gleichzeitig bietet ein solcher Kragen
im Falle eines Brandes den Vorteil, daß die Flammen-
entwicklung im Inneren des Schutzgehäuses gehemmt
wird. Durch die Maßnahme, daß der Deckel in seiner
Schließstelung an der Unterkante des Kragens anliegt,
wird insbesondere erreicht, daß bei der Eingabe der
Stoffe keine Gefahr besteht, daß diese von der Ober-
seite des Gehäuses seitwärts herunterfallen und unkon-
trolliert in die Umgebung gelangen.
[0012] Bevorzugt ist vorgesehen, daß der Deckel an
einer horizontal neben der Eingabeöffnung verlaufen-
den Achse verschwenkbar gelagert ist, die durch eine
durchgehende Stange-Hülse-Anordnung gebildet ist.
Durch die Anordnung der Achse neben der Eingabeöff-
nung wird erreicht, daß bei in Öffnungsstellung ver-
schwenktem Deckel die Eingabeöffnung über ihren ge-
samten Querschnitt freigegeben wird, so daß auch
sperrige Rest- und Abfallstoffe oder verunreinigte Be-
triebsmittel problemlos durch die Eingabeöffnung hin-
durchbewegt werden können, sofern sie deren maxima-
len Durchmesser nicht überschreiten. Die durchgehen-
de Stange-Hülse-Anordnung der Achse sorgt dafür, daß
auch bei unsachgemäßer Behandlung des Deckels
oder im Brandfall der Deckel funktionsfähig bleibt, so
daß ein hohes Sicherheitsniveau der Einrichtung er-
reicht wird und auch im laufenden Betrieb der Einrich-
tung auf Dauer erhalten bleibt.

[0013] Zur Erzielung des selbsttätigen Schließens
des Deckels ist dieser bevorzugt mit einem diesen in
Schließrichtung vorbelastenden Gegengewicht und/
oder Federelement versehen.
[0014] Zur bedarfsweisen Veränderung der in
Schließrichtung auf den Deckel wirkenden Kraft ist be-
vorzugt vorgesehen, daß hierzu das Gegengewicht
und/oder das Federelement verstellbar ist/sind. Auf die-
se Weise kann die Schließkraft auf einen möglichst klei-
nen, aber für das Schließen sicher ausreichenden Wert
eingestellt werden; sobald dann eine kleine Menge an
Rest- oder Abfallstoffen oder verunreinigten Betriebs-
mitteln auf den Deckel oberseitig aufgegeben wird, wird
der Deckel durch deren Gewichtskraft in seine Öff-
nungsstellung verschwenkt. In dieser Stellung verläuft
der Deckel nach unten, so daß der aufgegebene Stoff
selbsttätig über den Deckel nach unten rutscht und in
den Kunststoffbehälter fällt. Sobald der Deckel nicht
mehr durch den aufgegebenen Stoff belastet wird, sorgt
das Gegengewicht oder das Federelement für ein
selbsttätiges Schließen, so daß der Behälter immer nur
sehr kurzzeitig geöffnet ist. Auf diese Weise können nur
in sehr geringer und damit tolerierbarer Menge Gase
oder Dämpfe aus dem Inneren des Behälters in die Um-
gebung gelangen.
[0015] Um die Treffsicherheit beim Eingeben von
Rest- und Abfallstoffen noch zu erhöhen, kann minde-
stens eine Leitplatte oder -wand oberhalb des für den
Kunststoffbehälter vorgesehenen Raumes im Inneren
des Schutzgehäuses angeordnet sein.
[0016] Um die erforderliche Brandfestigkeit des
Schutzbehälters zu gewährleisten und um ihn gegen
mechanische und chemische Einflüsse möglichst un-
empfindlich zu machen, ist der Schutzbehälter zweck-
mäßig aus beschichtetem, vorzugsweise lackiertem
oder pulverbeschichtetem oder verzinktem Stahlblech
oder aus rostfreiem Edelstahlblech hergestellt. Diese
Materialien lassen sich außerdem relativ leicht verarbei-
ten und durch Zuschneiden und Abkanten in die erfor-
derliche Form bringen. Die Verbindung der einzelnen
Teile kann vorteilhaft durch Verschweißen erfolgen, was
für eine hohe Haltbarkeit und gute Dichtigkeit des
Schutzbehälters sorgt.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung wird im folgenden anhand einer Zeich-
nung beschrieben. Die Figuren der Zeichnung zeigen:

Figur 1 ein Schutzgehäuse als Teil einer
Einrichtung für die Sammlung und
vorübergehende Aufbewahrung
von Rest- und Abfallstoffen oder
verunreinigten Betriebsmitteln,

Figur 2 die vollständige Einrichtung in einer
Frontalansicht,

Figur 3a und 3b die Einrichtung aus Figur 1 in einer
Seitenansicht auf ihren oberen Teil,
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einmal mit geschlossenem Deckel
und einmal mit geöffnetem Deckel,
und

Figur 4 die Einrichtung in Draufsicht.

[0018] Wie die Figur 1 der Zeichnung zeigt, besitzt
das hier dargestellte Ausführungsbeispiel des Schutz-
gehäuses 1 im wesentlichen die Form eines länglichen,
aufrechtstehenden Quaders mit einer Oberseite 10, ei-
ner Vorderwand 11, zwei Seitenwänden 12, 13, einer
Rückwand 14 und einem Boden 15. In der Oberseite 10
ist eine runde Eingabeöffnung 2 vorgesehen, die durch
einen nach unten hin zusammenlaufenden, ringförmi-
gen Kragen 21 begrenzt ist. An der Unterkante des Kra-
gens 21 liegt ein Deckel 3 an, der somit hier seine
Schließstellung einnimmt.
[0019] Die Vorderwand 11 ist, von unten ausgehend,
über den größten Teil ihrer Höhe als verschwenkbare
Tür 4 ausgebildet, wobei letztere mittels zweier Schar-
niere 40 mit der in Figur 1 rechten Seitenwand 13 ge-
lenkig verbunden ist. Die Scharniere 40 sind als Feder-
scharniere ausgeführt, die für ein selbsttätiges Schlie-
ßen der Tür 4 sorgen.
[0020] Der in Figur 1 in seiner Schließstellung gezeig-
te Deckel 3 ist ebenfalls so gelagert, daß er sich selbst-
tätig schließt, wenn keine in Öffnungsrichtung wirkende
Kraft auf ihn ausgeübt wird. Dadurch ist gewährleistet,
daß das Schutzgehäuse 1, solange nicht äußere Kräfte
auf den Deckel 3 und/oder die Tür 4 einwirken, vollstän-
dig geschlossen ist.
[0021] In das hohle Innere des Schutzgehäuses 1
kann bei geöffneter Tür 4 ein an sich bekannter Behälter
aus Kunststoff gestellt werden, der z.B. für den Trans-
port von Gefahrgut gemäß der GGVS zugelassen ist.
Durch das Schutzgehäuse 1, das aus Metall besteht,
wird der darin untergebrachte Kunststoffbehälter im
Brandfall für eine hinreichend lange Zeit gegen Zerstö-
rung und Entzündung geschützt; gleichzeitig wird das
Entweichen von schädlichen Gasen oder Dämpfen aus
dem Inneren des Schutzgehäuses 1 unterbunden, auch
wenn der darin angeordnete Kunststoffbehälter nicht
mit einem Deckel verschlossen ist. Mit seinem eigenen
Deckel muß der Kunststoffbehälter dann nur noch ver-
schlossen werden, wenn er für den Abtransport der
Stoffe, die in seinem Inneren gesammelt sind, bereitge-
stellt wird.
[0022] Aus der Figur 2 der Zeichnung, die den Schutz-
behälter 1 in Frontalansicht zeigt, wird die Anordnung
des Kunststoffbehälters 5 im Inneren des Gehäuses 1
deutlich, wobei der Kunststoffbehälter 5, da er durch die
Tür 4 verdeckt ist, in gestrichelten Linien dargestellt ist.
Mittels eines auswechselbaren Zentrieradapters 50 ist
der Kunststoffbehälter 5 vom Boden 15 des Gehäuses
1 abgehoben; zugleich besitzt der Kunststoffbehälter 5
umlaufend einen ausreichenden Abstand von den vier
Wänden 11 bis 14 des Gehäuses 1, wodurch der ge-
wünschte Schutz im Brandfall erreicht wird. Aus Stabi-

litäts- und Brandschutzgründen besteht der Zentrierad-
apter 50 zweckmäßig aus Metall, wie Stahlblech. Im ein-
fachsten Fall hat er die Form eines umlaufenden Sok-
kelringes. Auswechselbar ist er zum Zwecke der Anpas-
sung an unterschiedlich geformte Kunststoffbehälter 5.
[0023] Im oberen Teil des Gehäuses 1 ist die Einga-
beöffnung 2 vorgesehen, die durch den hier verdeckten
Kragen 21 begrenzt ist. Quer durch den oberen Teil des
Gehäuses 1 verläuft zwischen den Seitenwänden 12,
13 eine durchgehende Schwenkachse 30, die durch ei-
ne Anordnung aus einer Stange 31 und einer darauf
drehbar gelagerten Hülse 32 gebildet ist. Mittels der so
konstruierten Schwenkachse 30 ist der Deckel 3 um die-
se Achse 30 verschwenkbar. In Figur 2 ist dabei der
Deckel 3 in seiner Schließstellung dargestellt, in der er
an der Unterkante des Kragens 21 anliegt. Da auch der
Deckel 3 mit seiner Achse 30 hinter der Vorderwand 11
verdeckt liegt, sind die genannten Teile ebenfalls in ge-
strichelten Linien dargestellt.
[0024] Den unteren Teil der Vorderwand 11 bildet die
Tür 4, die mittels ihrer Federscharniere 40 verschwenk-
bar ist und sich selbsttätig schließt. Zum manuellen Öff-
nen der Tür 4 weist diese oben links einen Handgriff 41
auf. Zusätzlich oder alternativ zu den selbsttätigen Tür-
schließmitteln kann ein Schloß eingebaut sein.
[0025] Die Figuren 3a und 3b zeigen das Schutzge-
häuse 1 in einer Seitenansicht auf die in Figur 2 linke
Seitenwand 12, wobei in Figur 3a der Deckel 3 ge-
schlossen und in Figur 3b der Deckel 3 geöffnet ist.
[0026] Um den Deckel 3 selbsttätig zu schließen und
in seiner Schließstellung zu halten, ist dieser mit einem
Gegengewicht 33 versehen, das auf der vom Deckel 3
abgewandten Seite der Schwenkachse 30 positioniert
ist. Dabei ist die Masse und die Position des Gegenge-
wichtes 33 so gewählt, daß der Deckel 3 mit einer mög-
lichst geringen, aber doch sicher ausreichenden Kraft
in Schließrichtung vorbelastet wird. Sobald von oben
her ein Rest- oder Abfallstoff, der ein gewisses Gewicht
überschreitet, auf den Deckel 3 aufgegeben wird, wird
auf den Deckel 3 von dem Rest- oder Abfallstoff eine
Kraft in Öffnungsrichtung ausgeübt, die die Kraft des
Gegengewichtes 33 übersteigt, was zu einer Ver-
schwenkung des Deckels 3 in seine in Figur 3b gezeigte
Öffnungsstellung führt. In dieser Stellung des Deckels
3 gemäß Figur 3b rutscht der aufgegebene Rest- oder
Abfallstoff unter der Wirkung der Schwerkraft über die
Oberseite des Deckels 3 nach unten und fällt durch die
offene Oberseite des Kunststoffbehälters 5 in diesen.
Um ein Verfehlen des Inneren des Kunststoffbehälters
5 auszuschließen, ist gegenüber dem geöffneten Dek-
kel 3 oberhalb der Tür 4 im Inneren des Schutzgehäu-
ses 1 zusätzlich eine Leitplatte oder -wand 22 ange-
bracht. Diese Leitplatte oder -wand 22 ist mit der Innen-
seite der Vorderwand 11 verbunden. Vergleichbare Leit-
platten oder -wände können auch an den beiden Sei-
tenwänden 12 und 13 innenseitig bei Bedarf vorgese-
hen sein.
[0027] Sobald der aufgegebene Rest- oder Abfallstoff
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in das Innere des Kunststoffbehälters 5 gefallen ist, wird
der Deckel 3 entlastet, wodurch wieder das Gegenge-
wicht 33 zur Wirkung kommt und den Deckel 3 in seine
Schließstellung zurückschwenkt.
[0028] Figur 4 zeigt in einer Draufsicht das Schutzge-
häuse 1 mit dem darin befindlichen, in gestrichelten Li-
nien dargestellten Kunststoffbehälter 5, der hier eine
runde Querschnittsform aufweist.
[0029] Im Zentrum der Oberseite 10 des Schutzge-
häuses 1 befindet sich die Eingabeöffnung 2, die hier
wieder durch den in Schließstellung befindlichen Deckel
3 verschlossen ist. Umlaufend um die Eingabeöffnung
2 ist der Kragen 21 erkennbar.
[0030] Seitlich neben der Eingabeöffnung 2, in Figur
4 oberhalb von dieser, verläuft die Schwenkachse 30,
von der aus sich der Deckel 3 nach vorne, d.h. in Figur
4 nach unten, erstreckt. In die entgegengesetzte Rich-
tung erstreckt sich das Gegengewicht 33 von der
Schwenkachse 30 nach hinten in Richtung zur Rück-
wand 14, d.h. in Figur 4 nach oben. Links und rechts
sind die Seitenwände 12, 13 des Gehäuses 1; vorne, d.
h. in Figur 4 unten, befindet sich die teilweise als Tür
ausgebildete Vorderwand 11, wobei von der Tür 4 ledig-
lich der zugehörige Türgriff 41 und eines der Scharniere
40 erkennbar ist.

Patentansprüche

1. Einrichtung für die Sammlung und vorübergehende
Aufbewahrung von Gefahrgut darstellenden oder
enthaltenden Rest- und Abfallstoffen oder verunrei-
nigten Betriebsmitteln, insbesondere zur Verwen-
dung unmittelbar an Arbeitsplätzen in Betrieben,
wobei die Einrichtung aus einem Kunststoffbehälter
(5) und einem diesen Kunststoffbehälter (5) aufneh-
menden und mit Abstand umgebenden Metall-
Schutzgehäuse (1) besteht und wobei das Schutz-
gehäuse (1) eine Eingabeöffnung (2) mit einem
Deckel (3) aufweist,
wobei das Schutzgehäuse (1) einen geschlossenen
Boden (15) und mindestens eine wand (11) mit
Klappe oder Tür (4) oder eine als Klappe oder Tür
(4) ausgebildete Wand (11) zum Einsetzen und Her-
ausnehmen des Kunststoffbehälters (5) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Klappe
oder Tür (4) als auch der Deckel (3) selbsttätig
schließend ausgebildet ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Tür (4) über Federscharniere
(40), die für das selbsttätige Schließen der Tür (4)
sorgen, mit dem übrigen Schutzgehäuse (1) ver-
schwenkbar verbunden ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß im unteren Teil des Schutzge-
häuses (1) ein auswechselbarer Zentrieradapter

(50) zur zentrierenden Aufnahme des Kunststoffbe-
hälters (5) angeordnet ist.

4. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dek-
kel (3) als Schwingdeckel ausgeführt ist.

5. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein-
gabeöffnung (2) in der Oberseite (10) des Schutz-
gehäuses (1) vorgesehen ist, daß die Eingabeöff-
nung (2) mit einem nach unten hin zusammenlau-
fenden Kragen (21) versehen ist und daß der Dek-
kel (3) in seiner Schließstellung an der Unterkante
des Kragens (21) anliegt.

6. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dek-
kel (3) an einer horizontal neben der Eingabeöff-
nung (2) verlaufenden Achse (30) verschwenkbar
gelagert ist, die durch eine durchgehende Stange-
Hülse-Anordnung (31, 32) gebildet ist.

7. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Dek-
kel (3) mit einem diesen in Schließrichtung vorbe-
lastenden Gegengewicht (33) und/oder Federele-
ment versehen ist.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Gegengewicht (33) und/oder
das Federelement zwecks Veränderung der in
Schließrichtung auf den Deckel (3) wirkenden Kraft
verstellbar ist/sind.

9. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß minde-
stens eine Leitplatte oder -wand (22) oberhalb des
für den Kunststoffbehälter (5) vorgesehenen Rau-
mes im Inneren des Schutzgehäuses (1) angeord-
net ist.

10. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schutzbehälter (1) aus beschichtetem, vorzugswei-
se lackiertem oder pulverbeschichtetem oder ver-
zinktem Stahlblech oder aus rostfreiem Edelstahl-
blech besteht.

Claims

1. A device for collecting and temporary storage of
residues, wastes or contaminated working stocks
which are or contain hazardous materials, in partic-
ular for use directly at job sites in operations, where
the device consists of a plastic container (5) and a
metal protective housing (1) which accommodates
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this plastic container (5) and surrounds it at a dis-
tance, and where the protective housing (1) has a
feed opening (2) with a cover (3), whereby the pro-
tective housing (1) has a closed bottom (15) and at
least one wall (11) with a flap or a door (4) or a wall
(11) designed as a flap or a door (4) for insertion
and removal of the plastic container (5), character-
ized in that the flap or the door (4) as well as the
cover (3) are designed to close automatically.

2. The device according to claim 1, characterized in
that the door (4) is pivotably connected to the other
protective housing (1) by spring hinges (40) which
ensure that the door (4) will close automatically.

3. The device according to claim 1 or 2, characterized
in that a replaceable centering adapter (50) for
centering accommodation of the plastic container
(5) is arranged in the lower part of the protective
housing (1).

4. The device according to one of the preceding
claims, characterized in that the cover (3) is de-
signed as a swinging cover.

5. The device according to one of the preceding
claims, characterized in that the feed opening (2)
is provided in the top side (10) of the protective
housing (1); the feed opening (2) is provided with a
collar (21) that converges toward the bottom, and
in its closed position, the cover (3) rests on the lower
edge of the collar (21).

6. The device according to one of the preceding
claims, characterized in that the cover (3) is piv-
otably mounted on an axle (30) running horizontally
next to the feed opening (2), said axle being formed
by a rod-sleeve arrangement (31, 32) passing
through it.

7. The device according to one of the preceding
claims, characterized in that the cover (3) is pro-
vided with a counterweight (33) and/or a spring el-
ement preloading it in the closing direction.

8. The device according to claim 7, characterized in
that the counterweight (33) and/or the spring ele-
ment is adjustable for the purpose of varying the
force acting on the cover (3) in the closing direction.

9. The device according to one of the preceding
claims, characterized in that at least one circuit-
board or wall (22) is arranged above the space in-
side the protective housing (1) provided for the plas-
tic container (5).

10. The device according to one of the preceding
claims, characterized in that the protective con-

tainer (1) is made of coated steel plate, preferably
lacquered or powder coated or galvanized, or stain-
less steel plate.

Revendications

1. Dispositif pour la collecte et le stockage temporaire
de résidus ou de déchets ou de produits ou de
moyens de production pollués constituant ou con-
tenant des produits dangereux, en particulier pour
l'utilisation directement sur les lieux de travail dans
les usines, ce dispositif étant constitué d'un réci-
pient (5) en matière plastique et d'un boîtier de pro-
tection en métal (1) qui contient, en l'entourant à
une certaine distance, ce récipient (5) en matière
plastique, dans lequel le boîtier de protection en
métal (1) comporte une ouverture de remplissage
(2) munie d'un couvercle (3) et dans lequel le boîtier
de protection en métal (1) comporte un plancher fer-
mé (15) et au moins une paroi (11) comportant un
clapet ou une porte (4) ou une paroi (11) réalisée
sous la forme d'un clapet ou d'une porte (4) pour
l'introduction ou l'extraction du récipient (5) en ma-
tière plastique, caractérisé en ce que aussi bien le
clapet ou la porte (4) que le couvercle (3) sont à
fermeture automatique.

2. Assemblage selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la porte (4) est reliée avec possi-
bilité de pivotement avec le reste du boîtier de pro-
tection (1) par l'intermédiaire de charnières à res-
sort (40) qui servent à la fermeture automatique de
la porte (4).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, dans la partie inférieure du boîtier de
protection en métal (1), on dispose un adaptateur
de centrage interchangeable (50) destiné à la ré-
ception avec centrage du récipient (5) en matière
plastique.

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le cou-
vercle (3) est réalisé sous la forme d'un couvercle
oscillant.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l'ouver-
ture de remplissage (2) est prévue dans la face su-
périeure (10) du boîtier de protection (1), en ce que
l'ouverture de remplissage (2) est pourvue d'une
collerette (21) qui s'étend vers le bas et en ce que
le couvercle (3) repose, dans sa position de ferme-
ture, sur le bord inférieur de la collerette (21).

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le cou-
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vercle (3) est monté avec possibilité de pivotement
sur un axe (30) qui s'étend horizontalement à côté
de l'ouverture de remplissage (2) et qui est consti-
tué par un dispositif continu à tige et manchon (31,
32).

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le cou-
vercle (3) est muni d'un contrepoids (33) et/ou d'un
élément à ressort qui exerce sur lui une précontrain-
te dans le sens de la fermeture.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le contrepoids (33) et/ou l'élément à ressort
sont réglables en vue de la modification de la force
agissant sur le couvercle (3) dans le sens de la fer-
meture

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l'on dis-
pose au moins une plaque ou une paroi de guidage
(22) au dessus de l'espace prévu pour le récipient
(5) en matière plastique à l'intérieur du boîtier de
protection (1).

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le boîtier
de protection est constitué de tôle d'acier compor-
tant un revêtement, de préférence laqué, ou avec
un revêtement en poudre ou galvanisé ou en tôle
d'acier inoxydable.
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